
1 312 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für· Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (1205 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Epidemie
gesetz 1950 geändert wird. (Epidemiegesetz-

novelle 1974) 

Das Epidemiegesetz sieht eine Entschädigung 
für Verdienstentgang nur für behördliche Abson
derungsmaßnahinen und für mittellose Personen 
vor. Durch die vorliegende Regierungsvorlage 
soll auch bei Untersagung der Abgabe von Le
bensmitteln und bei VerhänguI).g von Ver~ehrs
beschränkungen für· die Bewohner bestimmter 
Ortschaften ein Anspruch auf Vergütung be
gründet werden, wenn dadurch ein Verdienst
entgang entstanden· ist. Während bisher die· Ent
schädigung höchstens mit dem Betrag des Kran
kengeldes bemessen wurde, sieht die Regierungs
vorlage eine Regelung vor, die den Bestimmungen 
des § 52 b des Tierseuchengesetzes entspricht. 
Weiters ist vorgesehen, daß die Frist für die Gel
tendmachung des Anspruches auf Entschädigung 
von bisher 30 Tagen auf sechs Wochen verlängert 
wird. 

Ferner ist eine Verschärfung der Verwaltungs
strafen und eine bessere Umschreibung de; straf
baren Tatbestände vorgesehen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat die gegenständliche Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 16. Oktober 1974 in Ver
handlung genommen .. An der Debatte beteiligten 
sich die· Abgeordneten Ton n, Dr. Fra u-

Hanna Hager 
Berichterstatter 

sc her, Pan s i, B r a n d s t ä t t e r, Dr~ W i e
si n ger, Dr. Sc r i n z i, Ing. Sc h e i b e n
graf, Dr. Marga Hubinek sowie der 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Dr. Ingrid L e 0 d 0 1 t e r. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung von Abänderungsanträgen 
der Abgeordneten Ton n und S e k a ni n a ein
stimmig angenommen. 

Im Zuge seiner Beratungen stellte der Ausschuß 
fest, daß unter Lebensmitteln nach § 32 Abs. 1 
Z. 2 die unter die lebensmittelrechtlichen Vor
schriften fallenden Waren und Gegenstände zu 
verstehen sind. 

Außerdem vertrat der Ausschuß die Auffas
sung, daß die Bestimmungen des § 32 Abs. 1 
nicht einschränkend, sondern großzügig auszu
legen sind. 

Weiters sollte nach Meinung des Ausschusses 
die Entscheidung über die Entschädigungs
ansprüche sowie deren Auszahlung mit aller mög
licher Beschleunigung erfolgen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Gesundheit und Umweltschutz somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 16. Oktober 1974 

Dr. Scrinzi 
\ 

Obmann 

-j. 
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2 1312 der Beilagen 

'/. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Epidemiegesetz 1950 geändert wird 

(Epidemiegesetznovelle 1974) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Epidemiegesetz 1950, BGBL Nr. 186, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 185/ 
1961 und 116/1967 wird wie folgt geändert: 

1. Der § 32 hat zu lauten: 

,,§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Per
sonen sowie Personengesellschaften des Handels
rechtes ist wegen der durch die Behinderung 
ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile 
dann eine Vergütung zu leisten, wenn und soweit 

1. sie gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden 
sind, oder 

2. ihnen die Abgabe von Lebensmitteln gemäß 
§ 11 untersagt worden ist, oder 

3. ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
gemäß § 17 untersagt worden ist, oder 

4. sie in einem gemäß § 20 im Betrieb be
schränkten oder geschlossenen Unternehmen 
beschäftigt sind, oder 

5. sie ein Unternehmen betreiben, das gemäß 
§ 20 in seinem Betrieb beschränkt oder ge
sperrt worden ist, oder 

6. sie in Wohnungen oder Gebäuden wohnen, 
deren Räumung gemäß § 22 angeordnet 
worden ist, oder 

7. sie in einer Ortschaft wohnen oder berufs
tätig sind, üb'er welche Verkehrsbeschrän
kungen gemäß § 24 verhängt worden sind, 

und -dadurch ei~ Verdienstentgang eingetreten 
ist. 

(2) Die Vergütung ist für jeden Tag zu leisten, 
der von der in Abs. 1 genannten behördlichen 
Verfügung umfaßt ist. 

(3) Die Vergütung für Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, ist nach' dem regel
mäßigen Entgelt im Sinne des Entgeltfortzah
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/1974, zu bemessen. 
Die Arbeitgeber haben ihnen den gebührenden 
Vergütungsbetrag an den für die Zahlung des 
Entgelts im Betrieb üblichen Terminen auszu
zahlen. Der Ansprum auf Vergütung gegenüber 
dem Bund geht mit dem Zeitpunkt der Aus
zahlung auf den Arbeitgeber über. Der für die 
Zeit der Erwerbsbehinderung vom Arbeitgeber 
zu entrichtende Dienstgeberanteil in der gesetz
lichen Sozialversimerung und der Zuschlag ,ge
mäß § 21 des Bauarbeiterurlaubsgesetzes 1972,' 
BGBL Nr. 414, ist vom Bund zu ersetzen. 

(4) Für selbständig erwerbstätige Personen 
und Unternehmungen ist die Entschädigung nach 
dem vergleimbaren fortgeschriebenen wirtschaft
lichen Einkommen zu bemessen. 

(5) Auf den gebührenden Vergütungsbetrag 
sind Beträge anzuremnen, die dem Vergütungs
berechtigten wegen einer solmen Erwerbsbe
hinderung nam sonstigen Vorschriften oder Ver
einbarungen sowie aus einer anderweitigen wäh
rend der Zeit der Erwerbsbehinderung aufge
nommenen Erwerbstätigkeit zukommen." 

2. Der § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. Der Anspruch auf Entsmädigung gemäß 
§ 29 ist binnen sechs Women nach erfolgter 
Desinfektion oder Rückstellung des Gegenstandes 
oder nach Verständigung von der erfolgten Ver
nichtung, der Ansprum auf Vergütung des Ver
dienstentganges gemäß § 32 binnen sechs Wochen 
vom Tage der Aufhebung der behördlimen Maß
nahmen bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in 
deren Bereim diese Maßnahmen getroffen wur
den, geltend zu m<1chen, widrigenfalls der An
spruch erlismt." 

3. Die überschrift zu § 33 a und der § 33 a 
haben zu lauten: 
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1312 der Beilagen 3 

"E r s atz der B e h a n d I u n g s k 0 S t e n 
für von wutkranken Hunden ge

bissene Personen 

§ 33 a. (1) Die Behandlungskosten für von 
einem wutkranken oder wutverdächtigen Hund 
gebissene Personen hat, soweit nicht ein Träger 
der Krankenversicherung oder eine Krankenfür
sorgeanstalt oder ein Träger der Unfallversiche
rung aufzukommen hat, der zahlungsfähige 
Hundeeigentümer zu tragen. 

(2) Ist der Hundeeigentümer nicht zahlungs
fähig oder nicht 'feststellbar, so sind die Behand
lungskosten (Abs. 1) zu einem Drittel von der 
Gemeinde, in deren Gebiet die Biß verletzung er
folgt ist, zu zwei Dritteln vom Bund zu tragen. 

(3)· Ersatzansprüche nach Abs. 1 und 2 sind 
bei sonstigem Ausschluß binnen sechs Monaten 
nach Beendigung der Behandlung bei der Bezirks
verwaltungsbehörde geltend zu machen." 

4. Die lit. i des Abs. 1 des § 36 hat zu lauten: 

"i) die Vergütungen für den Verdienstent
gang (§ 32) und die Behandlungskosten 
gemäß § 33 a Abs. 2;" 

5. Der Abs. 1 des § 39 hat zu lauten: 

,,§ 39. (1) Wer den in diesem Bundesgesetz 
enthaltenen oder auf Grund desselben erlassenen 
Anordnungen über die Erstattung von Anzeigen 
und Meldungen zuwiderhandelt, macht sich einer 
Verwaltungsüberuetung schuldig und ist mit 
Geldstrafe bis zu 30.000 S, im Nichteinbrin
gungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen." . 

6. § 40 hat zu lauten: 

,,§ 40. Wer durch Handlungen oder Unter
lassungen 

a) den in den Bestimmungen der §§ 5, 8, 12, 
13, 21 und 44 Abs. 2 enthaltenen Geboten 
und Verboten oder 

b) den auf Grund der in den §§ 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 und 
24 angeführten Bestimmungen erlassenen 
behördlichen Geboten oder Verboten oder 

c) den Geboten oder Verboten, die in den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, zuwiderhan
delt oder 

d) in Verletzung seiner Fürsorgepflichten nicht 
dafür So/ge trägt, daß die seiner Für
sorge und Obhut unterstellte Person sich 
einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeord
neten ~rztlichen Untersuchung sowie Ent
nahme von Untersuchungsmaterial unter
zieht, 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher 
Strafe bedroht ist, einer Verwal tungsübertre
tung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 
20.000 S, im Nichteinbringungsfall mit Freiheits
strafe bis zu vier Wochen zu bestrafen." 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz betraut. 
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